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Alle Steuerzahler 
 
Bonuszahlungen der Krankenkassen: 150 EUR bleiben „steuerfrei“ 

Die von einer gesetzlichen Krankenkasse auf der Grundlage von § 65a Sozialgesetzbuch 
(SGB) V gewährte Geldprämie (Bonus) für gesundheitsbewusstes Verhalten kann eine die Son-
derausgaben mindernde Beitragserstattung darstellen. Eine erfreuliche Vereinfachung hat nun 
das Bundesfinanzministerium geschaffen: Bonusleistungen bis zur Höhe von 150 EUR pro versi-
cherte Person stellen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung dar und mindern die Son-
derausgaben nicht. Diese Regelung ist bis Ende 2023 befristet. 

Hintergrund 
Soweit die Aufwendungen die Basisabsicherung betreffen, stellen Beitragszahlungen an die Kran-
kenversicherung steuermindernde Sonderausgaben dar. Im Gegenzug mindern Beitragsrückerstat-
tungen die abziehbaren Aufwendungen. Bei der Behandlung von Bonuszahlungen gemäß § 65a 
SGB V ist wie folgt zu differenzieren: 

Werden von der gesetzlichen Krankenversicherung Kosten für Gesundheitsmaßnahmen er-
stattet bzw. bonifiziert, die nicht im regulären Versicherungsumfang des Basiskrankenversiche-
rungsschutzes enthalten sind (z. B. Osteopathie-Behandlung) bzw. der Förderung gesundheits-
bewussten Verhaltens dienen (z. B. Mitgliedschaft in einem Sportverein) und von den Versicherten 
privat finanziert worden sind, handelt es sich nicht um eine Beitragsrückerstattung. Die als Son-
derausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge sind daher nicht zu mindern.  

Beachten Sie: Eine pauschale Bonusleistung muss die tatsächlich entstandenen Kosten 
nicht exakt abdecken. 

Eine die Sonderausgaben mindernde Beitragsrückerstattung liegt hingegen vor, wenn 
sich ein Bonus auf eine Maßnahme bezieht, die vom Basiskrankenversicherungsschutz umfasst 
ist (insbesondere gesundheitliche Vorsorge- oder Schutzmaßnahmen, z. B. zur Früherkennung be-
stimmter Krankheiten) oder für aufwandsunabhängiges Verhalten (z. B. Nichtraucherstatus, gesun-
des Körpergewicht) gezahlt wird. 

Vereinfachung durch das Bundesfinanzministerium 
Da die vorgenannte Unterscheidung schwierig sein kann, hat die Finanzverwaltung eine bis Ende 
2023 geltende Vereinfachung geschaffen:  

Es wird davon ausgegangen, dass Bonuszahlungen auf der Grundlage von § 65a SGB V bis 
zur Höhe von 150 EUR pro versicherte Person Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
darstellen und den Sonderausgabenabzug nicht mindern. Nur darüber hinausgehende Zahlungen 
sind als Beitragsrückerstattung anzusehen und reduzieren die Sonderausgaben.  

Beachten Sie: Etwas anderes gilt nur, soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass Bonus-
zahlungen von mehr als 150 EUR auf (unschädlichen) Leistungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung beruhen. 
 
Unterhaltszahlungen: Geringes Vermögen nur bis 15.500 EUR? 
Unter gewissen Voraussetzungen sind Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastungen 
nach § 33a Einkommensteuergesetz (EStG) abziehbar (in 2022 bis zu 9.984 EUR). Eine Vorausset-
zung ist die Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers im Sinne des  
§ 1602 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). In diesem Zusammenhang musste nun das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz entscheiden, wie hoch das eigene Vermögen des Unterhaltsempfängers sein darf. 

Nach der gesetzlichen Regelung bleibt ein angemessenes Hausgrundstück, das vom Steu-
erpflichtigen allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird, bei der Prü-
fung außer Ansatz. Darüber hinaus ist die Finanzverwaltung der Ansicht, dass in der Regel ein Ver-
mögen bis zu einem gemeinen Wert (Verkehrswert) von 15.500 EUR als geringfügig bzw. un-
schädlich angesehen werden kann.  

Nach Auffassung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz ist diese Grenze auch für den Veranla-
gungszeitraum 2019 heranzuziehen, auch wenn die Grenze seit 1975 (damals: 30.000 DM) nicht 
erhöht worden ist. 

Beachten Sie: Man darf gespannt sein, ob der Bundesfinanzhof im anstehenden Revisi-
onsverfahren nun einen Anpassungsbedarf feststellt.  
 
Privates Veräußerungsgeschäft bei vorheriger Wohnungsnutzung durch Kinder 

Ein Gebäude wird nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es Eltern einem volljähri-
gen Kind unentgeltlich überlassen, für das kein Anspruch auf Kindergeld mehr besteht. Damit gilt 
die Ausnahmeregelung, die ein privates Veräußerungsgeschäft vermeidet, nach Ansicht des Fi-
nanzgerichts Niedersachsen in diesen Fällen nicht. 

Hintergrund 
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Nach § 23 des Einkommensteuergesetzes (EStG) unterliegen private Veräußerungsgeschäfte mit 
Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 
zehn Jahre beträgt, der Spekulationsbesteuerung.  

Beachten Sie: Ausgenommen sind jedoch Wirtschaftsgüter, die  
 im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwe-

cken (1. Alternative) oder  
 im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwe-

cken (2. Alternative) genutzt wurden.  
Sachverhalt und Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen 

Eine Steuerpflichtige hatte eine 4-Zimmer-Wohnung innerhalb der 10-Jahresfrist des § 23 
EStG veräußert (Anschaffung im April 2010, Verkauf im Dezember 2016). Strittig war, ob die Nutzung 
der Wohnung durch die drei Söhne eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken darstellt. 

Im Streitfall waren zwei Söhne (Zwillinge) weit vor der Veräußerung aus der Kindergeldbe-
rechtigung „herausgewachsen“. Es bestand insoweit eine Unterhaltsverpflichtung der Eltern. Der 
jüngste Sohn, für den Anspruch auf Kindergeld bestand, lebte ab Oktober 2013 in der Wohnung. 

Bei der unentgeltlichen Überlassung an Kinder unterscheidet die Finanzverwaltung wie folgt:  
 Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn der Steuerpflichtige das Wirt-

schaftsgut einem Kind, für das er Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag hat, 
unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen hat.  

 Die Überlassung eines Wirtschaftsguts an andere (auch unterhaltsberechtigte) Angehörige 
stellt hingegen keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken dar. 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Niedersachsen war die Veräußerung im Streitfall steuerpflich-
tig, weil die folgenden Voraussetzungen nicht vorlagen:  

 Eine (teilweise) Nutzung der Wohnung durch das Kind ist dem Eigentümer als eigene ledig-
lich dann zuzurechnen, wenn diese Nutzungsüberlassung gleichzeitig mit einer Nutzung 
durch den Eigentümer einhergeht oder  

 die Wohnung in ihrer Gesamtheit dem berücksichtigungsfähigen Kind zur alleinigen Nut-
zung überlassen wird.  

Beachten Sie: Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, da die Revision beim Bundesfinanzhof an-
hängig ist.  
 
Antrag auf Übermittlung der Steueridentifikationsnummer vereinfacht 

Der sogenannte Chatbot ViOlA („virtuelle Online-Auskunft“) des Bundeszentralamts für Steu-
ern (BZSt) ist um eine Funktion erweitert worden: Im Chat mit dem virtuellen Assistenten können 
Bürger (falls erforderlich) die erneute Übermittlung der steuerlichen Identifikationsnummer bean-
tragen. Bisher war für diesen Antrag ein gesondertes Formular zu verwenden (BZSt, Mitteilung vom 
24.1.2022). 
 

Vermieter 
 
Mieterabfindungen: Sofort abziehbar oder anschaffungsnahe Herstellungskosten?  

In der Praxis ist die „Steuerfalle“ der anschaffungsnahen Herstellungskosten (§ 6 Abs. 1 
Nr. 1a Einkommensteuergesetz [EStG]) zu beachten. Denn Investitionen innerhalb von drei Jahren 
nach der Anschaffung können, wenn sie 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen, 
nicht mehr im Jahr der Zahlung, sondern nur über die Gebäudeabschreibung (regelmäßig 50 Jahre) 
als Werbungskosten abgezogen werden. In diesem Zusammenhang ist auf ein wenig erfreuliches 
Urteil des Finanzgerichts Münster hinzuweisen, wonach Mieterabfindungen bei Entmietung wegen 
Renovierungsarbeiten einzubeziehen sind. 

Auffassung des Finanzgerichts Münster 
Zu den Aufwendungen im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1a S. 1 EStG gehören sämtliche Aufwendungen 
für bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäu-
des vorgenommenen Instandsetzung und Modernisierung anfallen.  

Gesetzlich ausgenommen sind: 
 Aufwendungen für Erweiterungen und 
 Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 

Das Finanzgericht Münster ist nun der Auffassung, dass nicht nur die Kosten von baulichen Maß-
nahmen einzubeziehen sind, sondern auch die damit in engem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden sonstigen Aufwendungen, die durch die Durchführung der Maßnahme veranlasst sind und 
dieser dienen sollen (zum Beispiel die Baumaßnahme vorbereitende Aufwendungen).  

Beachten Sie: Dazu können neben den Aufwendungen für die Planung der jeweiligen Bau-
maßnahme auch die Kosten zählen, die für die Entmietung aufgewendet werden. Entscheidend ist 
also der jeweilige Veranlassungszusammenhang der Aufwendungen. Das bedeutet Folgendes:  
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 Soweit sonstige Kosten aufgewendet werden, um eine Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahme erst durchzuführen, sind diese den anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten zuzuordnen.  

 Stehen solche Kosten hingegen im Zusammenhang mit sonstigen Kosten, die nicht zu den 
anschaffungsnahen Herstellungskosten zählen, stellen diese sofort abziehbare Wer-
bungskosten dar.  

Man darf gespannt sein, wie der Bundesfinanzhof in der Revision entscheiden wird.  
Praxistipp: Um die unschönen Steuerfolgen der anschaffungsnahen Herstellungskosten (Aufwen-
dungen nur über die Gebäude-Abschreibung abzugsfähig) zu vermeiden, sollte die 15 %-Grenze in-
nerhalb der Drei-Jahres-Frist nach Möglichkeit nicht überschritten werden. Dies gelingt in der Regel 
durch zeitliche Verschiebung der Maßnahmen. 
 

Kapitalanleger 
 
Erneut keine Vorabpauschale bei Fonds zu versteuern 

Wegen des negativen Basiszinses wird (wie bereits in 2021) auch für 2022 keine zu versteu-
ernde Vorabpauschale erhoben. Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr un-
terschreiten. Da der Basisertrag wegen des negativen Basiszinses negativ ist, ist eine Unterschrei-
tung des Basisertrags nicht möglich. Darauf hat aktuell das Bundesfinanzministerium hingewiesen. 

Hintergrund 
Der Anleger eines Publikums-Investmentfonds hat als Investmentertrag u. a. die Vorabpauschale 
nach § 18 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu versteuern. Die Vorabpauschale für 2022 gilt beim 
Anleger am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahrs (also am 2.1.2023) als zugeflossen. 

Die Vorabpauschale für 2022 ist unter Anwendung des Basiszinses vom 3.1.2022 zu ermit-
teln, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abzuleiten ist. Dabei ist auf den 
Zinssatz abzustellen, den die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten jeweils auf den 
ersten Börsentag des Jahres errechnet. Anhand der Zinsstrukturdaten hat die Deutsche Bundesbank 
einen Wert von -0,05 % für Bundeswertpapiere mit jährlicher Kuponzahlung und einer Restlaufzeit 
von 15 Jahren errechnet. 
 

Freiberufler und Gewerbetreibende 
 
Moderner „musizierender“ Discjockey ist ein Künstler und somit nicht gewerblich tä-
tig  

Das Finanzgericht Düsseldorf hat jüngst (rechtskräftig) entschieden, dass ein moderner – mit-
hilfe von Hard- und Software musizierender – Discjockey (DJ) als Künstler einzustufen ist. Damit 
erzielt er Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit und muss keine Gewerbesteuer zahlen. 
Sachverhalt  
Der DJ legte bei Hochzeiten, Geburtstagsfeiern sowie Firmenveranstaltungen gegen Entgelt auf. Ge-
legentlich trat er auch in Clubs auf. Mit den jeweiligen Auftraggebern vereinbarte er, dass er weder in 
der Programmgestaltung noch in der Darbietung Weisungen unterliegt. Das Finanzamt ordnete die 
Tätigkeit als gewerblich ein. Der DJ sah sich hingegen als Künstler und hatte damit im Klageverfahren 
Erfolg.  

Ein moderner DJ spielt nicht nur Lieder anderer Interpreten ab. Er gibt den Stücken durch Be-
arbeitung einen neuen Charakter und erbringt eine eigenschöpferische Leistung. 

Er mischt und bearbeitet die Musikstücke und fügt Töne sowie Geräusche hinzu. Durch die 
Kombination von Songs, Samples, Beats und Effekten erzeugt er ein neues Klangerlebnis.  

Beachten Sie: Für die Einordnung als Künstler spielt es keine Rolle, auf welcher Art von Ver-
anstaltung der DJ auftritt. Entscheidend ist, dass er (ähnlich einer Live-Band) mithilfe von „Instru-
menten“ Tanzmusik unterschiedlicher Genres aufführt. 
 
Pauschbeträge für Sachentnahmen 2022 

Das Bundesfinanzministerium hat die Pauschbeträge für Sachentnahmen (Eigenver-
brauch) 2022 veröffentlicht. 

Die Pauschbeträge beruhen auf Erfahrungswerten und bieten dem Steuerpflichtigen die 
Möglichkeit, Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbuchen. Sie entbinden ihn damit von der 
Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen. 

Da diese Regelung der Vereinfachung dienen soll, sind Zu- oder Abschläge wegen indivi-
dueller Ess- oder Trinkgewohnheiten nicht zulässig. Selbst Krankheit oder Urlaub rechtfertigen keine 
abweichende Handhabung.  
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Beachten Sie: Werden Betriebe jedoch nachweislich wegen einer landesrechtlichen Verordnung, 
einer kommunalen Allgemeinverfügung oder einer behördlichen Anweisung vollständig wegen der 
Coronapandemie geschlossen, kann in diesen Fällen ein zeitanteiliger Ansatz der Pauschbeträge 
erfolgen. 

Das Bundesfinanzministerium weist darauf hin, dass es sich um pauschale Jahreswerte für 
eine Person handelt. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pausch-
betrags. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Werts anzusetzen.  
 
Betriebsprüfung und Steuerstrafverfahren 

Viele Steuerpflichtige haben den Eindruck, die Fälle häufen sich, in denen Betriebsprüfer ent-
weder selbst ein Steuerstrafverfahren einleiten oder hierzu die Bußgeld- und Strafsachenstelle ein-
schalten. Wird eine Steuerhinterziehung in größerem Umfang vermutet oder besteht besonderer Er-
mittlungsbedarf, übernimmt die Steuerfahndung den Fall. Es gibt auch Fälle, in denen wird die Be-
triebsprüfung fortgesetzt oder Steuerfahndung und Betriebsprüfung sind parallel tätig. Falls auch nach 
monatelangen Ermittlungen der Anfangsverdacht nicht bestätigt werden kann, wird nicht selten 
krampfhaft nach strafrechtlich verwertbaren Sachverhalten gesucht, um das Verfahren nicht einstellen 
zu müssen. Als Steuerberater bewegen wir uns im Spannungsfeld zwischen steuerlichen Mitwir-
kungspflichten einerseits und strafrechtlichen Aussageverweigerungs-rechten andererseits. Zur Be-
schleunigung des Verfahrens und zur Vermeidung steuerlicher Nachteile werden wir uns meist dafür 
entscheiden, das Finanzamt weiterhin bei der Ermittlung des steuerlichen Sachverhalts zu unter-
stützen. Allerdings ist bei jeder Auskunft an den Betriebsprüfer zu berücksichtigen, dass diese auch 
strafrechtlich verwertet wird. Daher sollten Aussagen zu persönlichen Verantwortlichkeiten sowie Er-
klärungen zu Sachverhalten unterbleiben und nur die zur Ermittlung des steuerlichen Tatbestands 
unbedingt notwendigen Informationen gegeben werden. 

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, diese Bereitschaft zur Mitwirkung habe nennenswerten posi-
tiven Einfluss auf die Höhe einer möglichen Strafe. Es kann unter diesem Gesichtspunkt sogar nach-
teilig sein, falls dem Betriebsprüfer gegenüber die Existenz bisher nicht erklärter Einkünfte 'großzügig' 
eingeräumt oder der privaten Veranlassung bisher als Betriebsausgaben erfasster Kosten zugestimmt 
wird. Eher das Gegenteil kann hilfreich sein: Alle strafrechtlich relevanten Feststellungen sollten als 
strittig angesehen werden. Bis zum Abschluss des Steuerstrafverfahrens sind die Änderungsbeschei-
de durch Einsprüche offen zu halten. Etwas anderes gilt nur, sofern an der Schlussbesprechung ein 
Vertreter der Bußgeld- und Strafsachenstelle teilnimmt und das Strafverfahren 'einvernehmlich' abge-
schlossen wird. Allenfalls die Nachzahlung der Steuern kann für die Bußgeld- und Straf-sachenstelle 
relevant sein, soweit es um die Strafzumessung oder die Frage geht, ob das Verfahren nach § 153a 
StPO eingestellt wird. Daher sollte Mandanten empfohlen werden, eventuell strafbefangene Steuern 
zeitnah zu entrichten. 
 
Private Nutzung von Elektrofahrzeugen, Hybridelektrofahrzeugen, Elektrofahrrädern 
und Fahrrädern sowie die Überlassung von Elektrofahrrädern und Fahrrädern an Ar-
beitnehmer 

In einem aktuellen BMF-Schreiben hält das BNIF an seiner bereits bislang im UStAE vertrete-
nen Auffassung fest, dass die einkommensteuerlichen Vergünstigungen für Elektro- und Plug-in-
Hybridfahrzeuge (Ansatz der Hälfte oder eines Viertels des 1%-Werts) nicht auf die Umsatzsteuer 
übertragbar sind. Darüber hinaus verfügt das BMF, dass die Vorschriften für Kraftfahrzeuge nur für 
Elektrofahrräder gelten, die einer Kennzeichen-, Versicherungs- oder Führerscheinpflicht unterliegen. 
Andernfalls handelt es sich begrifflich um ein Fahrrad. Der Unternehmer kann die private Nutzung 
auch von Fahrrädern nach der sog. 1 %-Regelung für Kraftfahrzeuge berechnen oder eine andere 
umsatzsteuerrechtlich zulässige Methode wählen. Die Fahrtenbuchmethode ist für ein Fahrrad nicht 
geeignet, da eine objektive Überprüfung anhand eines Tachometers nicht möglich ist. Dasselbe gilt für 
die Bewertung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines (Elektro-)Fahrrades durch den Ar-
beitgeber an sein Personal. Falls der anzusetzende Wert des Fahrrades weniger als 500 EUR beträgt, 
wird es nicht beanstandet, wenn abweichend von dem Vorstehenden von keiner entgeltlichen Über-
lassung des Fahrrades ausgegangen wird. In diesen Fällen ist keine Umsatzbesteuerung der Leistung 
an den Arbeitnehmer erforderlich. Die einkommensteuerlichen Begünstigungen für (Elektro-) Fahrrä-
der (zB nach § 3 Nr. 37 EStG oder § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 6 EStG) sind nicht für Zwecke der Umsatzsteu-
er zu übernehmen. 
 
Referentenentwurf zum vierten Corona-Steuerhilfe-Gesetz 

Zweiter Corona-Bonus für spezielle Berufsgruppen 
Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in bestimmten Einrichtun-
gen - insbesondere Krankenhäusern - tätige Arbeitnehmer gewährte Sonderleistungen zur Anerken-
nung besonderer Leistungen während der Corona-Krise werden bis zu einem Betrag von 3 000 € 
steuerfrei gestellt. 
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Arbeitgeber-Kug-Zuschüsse 
Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um drei Monate bis 
Ende März 2022 verlängert.  

Hinweis:  
Diese Maßnahme flankiert das verlängerte, modifizierte „vereinfachte“ Kurzarbeitergeld. 

Homeoffice-Pauschale 
Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert. 

Degressive Abschreibung im Steuerrecht 
Die zwischenzeitlich ausgelaufene degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens im Steuerrecht wird um ein Jahr verlängert für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 an-
geschafft oder hergestellt werden.  

Hinweis:  
Nunmehr wäre das Ende zum 31.12.2022. 

Verlustverrechnung 
Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 wird der 
Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. Euro bei Einzelveranlagung bzw. auf 20 Mio. Euro bei 
Zusammenveranlagung angehoben.  

Verlustrücktrag 
Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab dem Vz. 2022 dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet und 
erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre also Vz. 2021 und Vz. 2020.  
„7g-Investitionsabzugsbetrag“ 
Die Investitionsfristen für steuerrechtliche „7g-Investitionsabzugsbeträge“, die in 2022 auslaufen, wer-
den um ein weiteres Jahr verlängert.  

Hinweis:  
Einjährig verlängert damit der „IAB 2017“, „IAB 2018“ und „IAB 2019“. 

„6b-Reinvestitionsrücklage“ 
Die steuerrechtlichen Investitionsfristen für „6b-Reinvestitionen“ um ein weiteres Jahr verlängert.  

Hinweis:  
Sind „6b-Rücklagen“ mangels Reinvestition im Zeitraum nach dem 29.02.2020 bis zum 31.12.2021 
bisher „eingefroren“ aber ohne Verlängerungsmaßnahme zum 31.12.2021 grundsätzlich gewinnerhö-
hend oder verlustmindern aufzulösen, erfolgt eine Verlängerung in endende Wirtschaftsjahre im Zeit-
raum nach dem 31.12.2022 und vor dem 01.01.2024. 

Steuererklärungsabgabefrist(en) 
Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um weitere drei Monate 
verlängert. Hieran anknüpfend werden auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, je-
doch in geringerem Umfang.  

Hinweis:  
Die steuerberatenden Berufe haben nunmehr die Steuererklärungen 2020 der Mandanten bis zum 
31.08.2022 abzugeben. 
 

Gesellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
 
Auf Entgeltumwandlung beruhende Pensionszusage: Erdienbarkeit ist kein Kriterium 

Finanziert ein GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer seine Pensionszusage mittels Entgel-
tumwandlung, ist die Erdienbarkeit der Zusage kein Kriterium für die steuerliche Anerkennung. 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt nach Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf somit nicht 
vor. Obwohl diese Entscheidung auf der Linie der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs liegt, hat 
das Finanzamt gegen die nicht zugelassene Revision Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. 

Hintergrund: Bei einer verdeckten Gewinnausschüttung handelt es sich – vereinfacht – um 
Vermögensvorteile, die dem Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft außerhalb der gesellschafts-
rechtlichen Gewinnverteilung gewährt werden. Sie darf den Gewinn der Gesellschaft nicht min-
dern. 
Sachverhalt  
Die Besonderheit des Streitfalls bestand darin, dass der Pensionsempfänger ein Geschäftsführer und 
Alleingesellschafter einer GmbH war, der zum fraglichen Zeitpunkt 60 Jahre und vier Monate alt war. 
Die Pensionszusage sollte durch eine monatliche Gehaltsumwandlung bei garantierter Verzinsung 
von 3 % pro Jahr finanziert werden und sah eine Altersleistung ab Vollendung des 71. Lebensjahrs 
vor.   

Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf scheitert die steuerliche Anerkennung der 
Zusage nicht an der fehlenden Erdienbarkeit, da dieses Kriterium bei einer durch Entgeltumwand-
lung finanzierten Altersvorsorge nicht anzuwenden ist. In einem solchen Fall hat der Arbeitgeber die 
finanziellen Folgen der Zusage nicht zu tragen und ist durch diese wirtschaftlich nicht belastet.  
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Weder die Erteilung der Zusage unmittelbar nach Gründung der GmbH noch die fehlende Probezeit 
waren schädlich, zumal der Geschäftsführer über ausreichend Berufserfahrung verfügte. 
 
Zufluss von Tantiemen bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern 

Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften erhalten in der 
Praxis regelmäßig Tantiemezahlungen. Nicht selten wird über den Zufluss- und damit über den 
Versteuerungszeitpunkt gestritten. Jüngst hat der Bundesfinanzhof erneut die Grundsätze des Zu-
flusszeitpunkts von Tantiemezahlungen herausgestellt. 
Sachverhalt  
Eine alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin (GGF) einer GmbH hatte nach ihrem Geschäfts-
führer-Dienstvertrag Anspruch auf jährliche Tantiemen. Eine Anlage zu der Tantiemevereinbarung von 
2010 enthielt folgende Regelung: „Der Anspruch auf Auszahlung der Tantieme wird aufgrund dieser 
Vereinbarung nicht mit Feststellung des Jahresabschlusses fällig zur Auszahlung, sondern nach ge-
sonderter Aufforderung durch den Geschäftsführer unter Berücksichtigung der Zahlungsmöglichkeit.“ 
Wegen der Tantiemeansprüche bildete die GmbH in den Jahresabschlüssen Rückstellungen. In den 
Streitjahren (2013 und 2014) ließ sich die GGF jeweils Teilbeträge auszahlen. Das Finanzamt berück-
sichtigte bei den Einkommensteuerfestsetzungen für die Streitjahre neben den ausgezahlten auch die 
nicht ausgezahlten Teilbeträge als Arbeitslohn der GGF – und zwar zu Recht, wie der Bundesfinanz-
hof entschied. 

Grundsätze 
Tantiemen gehören zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Die Besteuerung erfolgt bei Zufluss, der mit 
Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht eintritt. Das ist grundsätzlich der Zeitpunkt des Ein-
tritts des Leistungserfolgs.  

Beachten Sie: In der Regel fließen Geldbeträge dadurch zu, dass sie dem Empfänger bar 
ausbezahlt oder einem Konto des Empfängers bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben werden. 

Bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern kann ein Zufluss von Einnahmen 
auch ohne Zahlung oder Gutschrift bereits früher vorliegen. Danach fließt dem alleinigen oder je-
denfalls beherrschenden Gesellschafter eine eindeutige und unbestrittene Forderung gegen „sei-
ne“ Kapitalgesellschaft bereits mit deren Fälligkeit zu. Denn ein beherrschender Gesellschafter hat 
es regelmäßig in der Hand, sich geschuldete Beträge auszahlen zu lassen, wenn der Anspruch ein-
deutig, unbestritten und fällig ist.  

Beachten Sie: Hiervon werden allerdings nur Gehaltsbeträge und sonstige Vergütungen 
erfasst, die die Kapitalgesellschaft den sie beherrschenden Gesellschaftern schuldet und die sich bei 
der Ermittlung des Einkommens der Kapitalgesellschaft ausgewirkt haben. 

Zudem sind folgende Grundsätze zu beachten:  
 Fällig wird der Anspruch auf Tantiemen erst mit der Feststellung des Jahresabschlusses, 

sofern die Vertragsparteien nicht zivilrechtlich wirksam und fremdüblich eine andere Fällig-
keit im Anstellungsvertrag vereinbart haben. 

 Wenn im Anstellungsvertrag Regelungen zur Fälligkeit des Tantiemeanspruchs fehlen oder 
dort nur eine Ermächtigung zur freien Bestimmung des Fälligkeitszeitpunkts enthalten 
ist, hat es der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer zahlungsfähigen Gesell-
schaft in der Hand, den Fälligkeitszeitpunkt des Auszahlungsanspruchs zu bestimmen. Er 
kann damit wirtschaftlich bereits im Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses 
über seinen Tantiemeanspruch verfügen, der damit zu diesem Zeitpunkt zugeflossen ist. 

Aktuelle Entscheidung 
Nach den vorgenannten Grundsätzen hat das Finanzamt den Zufluss der Tantiemeansprü-

che zu Recht auch insoweit bejaht, als sie nicht an die GGF ausgezahlt wurden. Soweit nach der An-
lage zur Tantiemevereinbarung von 2010 die Fälligkeit der Tantieme nicht mit der Feststellung des 
Jahresabschlusses, sondern erst nach gesonderter Aufforderung durch die GGF unter Berück-
sichtigung der Zahlungsmöglichkeit der GmbH eintreten sollte, lässt sich hieraus keine konkrete Be-
stimmung eines abweichenden Fälligkeitszeitpunkts entnehmen.  

Denn die GGF hätte auch nach dieser Regelung die Fälligkeit der Tantieme im Anschluss an 
die Feststellung des Jahresabschlusses durch eine bloße Aufforderung gegenüber der GmbH her-
beiführen können. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs lag es daher allein in ihrer Hand, den Fällig-
keitszeitpunkt des Tantiemeanspruchs zu bestimmen. 

Der Umstand, dass die GGF bei der (Zahlungs-)Aufforderung die Zahlungsmöglichkeit der 
GmbH zu berücksichtigen hatte, führt zu keinem anderen Ergebnis. Auch insoweit konnte die GGF 
nämlich frei entscheiden, ob und in welcher Höhe ihr die Tantiemezahlung durch die von ihr be-
herrschte GmbH als möglich erschien. 
Merke: Sofern die GmbH infolge einer Zahlungsunfähigkeit nicht in der Lage gewesen wäre, die Tan-
tiemeforderungen zu erfüllen, wäre im Übrigen schon aus diesem Grund ein Zufluss der nicht ausge-
zahlten Tantiemeansprüche zu verneinen. Doch eine solche Situation lag im Streitfall nicht vor. 
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Umsatzsteuerzahler 
 
Grundstücksverkäufe: Widerruf der Option zur Umsatzsteuerpflicht  
ist möglich 

Die Vermietung und der Verkauf von Grundstücken sind grundsätzlich umsatzsteuerfrei. 
Doch die Möglichkeit der Option zur Steuerpflicht und der daran anknüpfende Vorsteuerabzug bie-
ten Gestaltungsmöglichkeiten. Ändern sich die Verhältnisse und soll die beim Erwerb eines Grund-
stücks ausgeübte Option später widerrufen werden, war das bislang faktisch nicht möglich. Doch 
nun gibt es positive Nachrichten vom Bundesfinanzhof. 

Grundsätzliches 
Der Verkauf und die Vermietung von Grundstücken sind umsatzsteuerfrei. Auf die Steuerfreiheit kann 
allerdings verzichtet werden. Diese Option setzt voraus, dass ein Umsatz an einen Unternehmer für 
dessen Unternehmen erfolgt. Bei Grundstückslieferungen ist zudem Voraussetzung, dass die Op-
tion im Zwangsversteigerungstermin bis zur Abgabe des ersten Gebots und in allen anderen Fällen in 
dem Notarvertrag ausgeübt wird. 

Zeitliche Ausübung der Option 
In einer Entscheidung aus 2015 hatte der Bundesfinanzhof ausgeführt, dass der Verzicht auf die 
Steuerbefreiung der Lieferung eines Grundstücks (außerhalb eines Zwangsversteigerungsverfah-
rens) nur in dem dieser Grundstückslieferung zugrunde liegenden notariell zu beurkundenden Ver-
trag erklärt werden kann. Ein späterer Verzicht ist unwirksam, auch wenn er notariell beurkundet 
wird. 

Zeitliche Ausübung des Widerrufs 
Nach einem aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofs kann die bei einem Grundstückserwerb aus-
geübte Option widerrufen werden, solange die Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungserbrin-
gung anfechtbar oder wegen eines Vorbehalts der Nachprüfung noch änderbar ist. Denn würde 
das Recht zum Widerruf gleichzeitig mit dem Verzicht der Steuerbefreiung ausgeübt werden müssen, 
wäre der Widerruf des Verzichts faktisch ausgeschlossen. 

Beachten Sie: Damit ist die anderslautende Ansicht der Finanzverwaltung überholt und 
muss angepasst werden. 
 
Generalanwältin beim EuGH: Deutsche Organschaft in weiterem Punkt unionsrechts-
widrig 

Streitfrage: 
Darf Deutschland den Organträger zum Steuerpflichtigen anstelle der Mehrwertsteuergruppe 

bestimmen? 
Die deutsche Organschaft in ihrer bisherigen Form wackelt. Generalanwältin Medina hat in ih-

ren Schlussanträgen im Verfahren „Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie“ (C-141/20) folgende Auf-
fassung vertreten: 

Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 Richtlinie 77/388/EWG (jetzt: Art. 11 MwStSystRL) ist dahin auszule-
gen, dass er es gestattet, eng miteinander verbundene Personen, die einer Mehrwertsteuergruppe 
angehören, für die Zwecke der Erfüllung der Mehrwertsteuerpflichten als einen einzigen Steuerpflich-
tigen anzusehen. 

Diese Bestimmung ist jedoch dahin auszulegen, dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats 
entgegensteht, die nur das die Gruppe beherrschende Mitglied - das über die Mehrheit der Stimm-
rechte und über eine Mehrheitsbeteiligung am beherrschten Unternehmen in der Gruppe der steuer-
pflichtigen Personen verfügt – unter Ausschluss der übrigen Mitglieder der Gruppe als Vertreter der 
Mehrwertsteuergruppe und als Steuerpflichtigen dieser Gruppe bestimmt. 

Mit anderen Worten: Deutschland darf ihrer Meinung nach nicht vorsehen, dass nur der Or-
ganträger die Umsatzsteuer für den Organkreis schuldet. 

Folgende Kernaussagen sind hervorzuheben: 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG ist zu restriktiv, weil er vorsieht, dass die Mehrwertsteuergruppe (und 

folglich der Organträger) der einzige Steuerpflichtige ist. Steuerpflichtige, die einer Mehrwertsteuer-
gruppe angehören, sind weiterhin als Einzelpersonen steuerpflichtig, solange sie nicht aufhören, selb-
ständige wirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben. 

Ein Unternehmen bleibt auch dann ein Steuerpflichtiger, wenn es von einem anderen Unter-
nehmen beherrscht wird oder wenn es sich ganz oder teilweise in dessen Besitz befindet.  

Alle Mitglieder einer Mehrwertsteuergruppe haften gesamtschuldnerisch für die Mehrwert-
steuerschulden der Gruppe, auch wenn de facto nur der Ansprechpartner der Finanzverwaltung den 
gemeinsam geschuldeten Mehrwertsteuerbetrag entrichtet.  
Jeder Steuerpflichtige haftet für seine eigenen Verpflichtungen in Bezug auf die Mehrwertsteuer. Weil 
die Mitglieder einer Mehrwertsteuergruppe ihre Eigenschaft als individuelle Steuerpflichtige nicht ver-
lieren, unterliegt die Verteilung der mehrwertsteuerrechtlichen Haftung auf die Mitglieder der Mehr-
wertsteuergruppe dem nationalen Vertrags- und Deliktsrecht. 
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Unerheblich ist, dass Deutschland die Mehrwertsteuergruppe bis jetzt nicht als Unterneh-
mensform im nationalen Recht verankert hat.  

Es besteht ein Vorrang des Mehrwertsteuerrechts der EU vor dem nationalen Zivil- oder Ge-
sellschaftsrecht.  

Der Steuerpflichtige, der die Mehrwertsteuer schuldet, ist die Mehrwertsteuergruppe selbst 
und nicht nur der Organträger.  

Die nationale Voraussetzung, dass die Mehrheit der Stimmrechte beim Organträger liegen 
muss, dient nicht dazu, missbräuchliche Praktiken zu verhindern oder Steuerhinterziehung und 
-umgehung zu bekämpfen.  

Praxishinweis 
Man kann ohne Pathos sagen: Würde der EuGH den Schlussanträgen der Generalanwältin folgen, 
würde die über 100 Jahre alte deutsche Organschaft, so wie wir sie kennen, aufhören zu existieren. 

Was bedeutet das für die Beratungspraxis? 
In der Masse der Fälle sollte zunächst die Steuererklärung weiter auf Basis der Verwaltungsauffas-
sung erstellt und abgegeben werden. Insoweit besteht Vertrauensschutz.  

Alle Organschaftsfälle sollten anschließend unbedingt offen gehalten werden, bis der EuGH 
und nachfolgend der BFH entschieden haben. Kein Bescheid darf zurzeit materiell bestandskräftig 
werden. Daher ist unbedingt auch auf Aufhebungen des VdN zu achten. 

Durch die (nach Generalanwältin Medina weiter bestehende) Steuerpflichtigen-Eigenschaft 
des Organträgers und aller Organgesellschaften sowie die Gesamtschuldnerschaft aller Mitglieder des 
Organkreises für die gesamte Umsatzsteuer des Organkreises dürften Steuervorteile durch eine „ge-
spaltene“ Berufung auf Unionsrecht bzw. nationales Recht nicht möglich sein.  

Wenn das FA eine angenommene Organschaft nicht anerkennt, weil angeblich die Eingliede-
rungsvoraussetzungen nicht vorliegen, sollte Einspruch eingelegt werden.  

Rechtssichere Gestaltungsberatung ist derzeit kaum möglich. Wo möglich, sollte man vor kos-
tenauslösenden Maßnahmen abwarten. Zur Erreichung von Vertrauensschutz sollte sonst auf Basis 
der Auffassung des BMF gestaltet werden. Ggf. muss später nachgesteuert werden.  

Eine Gesetzesänderung wird wahrscheinlicher.  
Praxishinweis 

Es werden sich nun vielleicht Stimmen zu Wort melden, die den Untergang der deutschen Or-
ganschaft befürchten. Aber: „In jedem Ende liegt ein neuer Anfang“1. Hier könnte im möglichen Ende 
der Organschaft in der bisherigen Form der Anfang einer „modernen“ Gruppenbesteuerung liegen - 
mit Gleichberechtigung anstelle von Über- und Unterordnung. Eine mögliche neue Stufe der Grup-
penbesteuerung also, für die gälte: „Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied 
sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben2“. 
 
 

Abschließende Hinweise 
 
Auslandsentsendung: Steuerfreie Kaufkraftzuschläge wurden zum 1.1.2022 angepasst 

Entsendet der Arbeitgeber Arbeitnehmer ins Ausland, kann er deren höhere Lebenshal-
tungskosten vor Ort dadurch abgelten, dass er einen sogenannten Kaufkraftausgleich zahlt. Die 
nach § 3 Nr. 64 S. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfreien Beträge wurden durch das Bun-
desfinanzministerium zum 1.1.2022 angepasst. Enthalten sind sie im BMF-Schreiben vom 4.1.2022 
(Az. IV C 5 - S 2341/20/10001 :001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 226791). 
 
Broschüre „Vereine & Steuern“ aktualisiert 

Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat die Broschüre „Vereine & Steuern“ aktuali-
siert (Stand: Januar 2022). Der Ratgeber wendet sich an Vereinsvorstände (insbesondere an Kas-
senwarte) und behandelt von der Gemeinnützigkeit bis zur Zuwendungsbestätigung wichtige 
Themen. Die Broschüre ist auf der Website des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen (unter 
www.iww.de/s3054) verfügbar. 
 
Verzugszinsen 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 
BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2022 bis zum 30.6.2022 beträgt -0,88 Prozent.  
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent 
 für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent. 
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Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergan-
genheit: 
Berechnung der Verzugszinsen 
Zeitraum Zins 
vom 1.7.2021 bis 31.12.2021 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 -0,88 Prozent 
vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020 -0,88 Prozent 
vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 -0,88 Prozent 
vom 1.7.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 -0,88 Prozent 
vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent 
vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent 
 
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 03/2022 

Im Monat März 2022 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 
Steuertermine (Fälligkeit): 
 Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.3.2022 
 Lohnsteuer (Monatszahler): 10.3.2022 
 Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.3.2022 
 Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.3.2022 
 Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.3.2022 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeits-
termin vorliegen.  

Beachten Sie: Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 14.3.2022. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hin-
gewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig, für den Beitragsmonat März 2022 am 29.3.2022. 
 
 
 

 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Kom-
plexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr aus-
zuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung. 
 

 


